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vom 01.01.2011  

Leuchtstreifen & Tagfahrlicht

 
Lichtpflicht ab 2011

   

Alle neuen Pkw müssen nach einem Beschluss der EU-Kommission ab Februar 2011 mit 
speziellen Tagfahrleuchten ausgestattet werden. Dadurch sollen Autos schneller erkannt 
werden und gleichzeitig soll die Geschwindigkeit der anderen Fahrer besser eingeschätzt 
werden können.  

Tagfahrleuchten, die den Anforderungen der ECE-Richtlinie Nr. 87 entsprechen, sorgen 
für die im Straßenverkehr gewünschte Signalisationswirkung. Abblendlicht wäre zwar 
heller, ist aber nicht notwendig. Bei der Verwendung von Tagfahrlicht geht es nicht um 
maximale, sondern um optimale Signalwirkung.  

Das Tagfahrlicht (englisch: Daytime Running Light) oder auch Licht am Tag genannt, ist 
eine Fahrzeugbeleuchtung,  

die nur für Fahrten bei guten Sichtverhältnissen am Tag eingesetzt werden darf,  

sofern die Benutzung anderen Lichts (etwa Abblendlicht beim Motorrad) nicht 
vorgeschrieben ist. 
Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben 
RL (steht für Running Light ) tragen, ansonsten zählt dieses bei einer 
Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel und es kann zum Verlust des 
Versicherungsschutzes kommen. Die Zulassung von LED Leisten als Tagfahrlicht hat die 
Nachrüstung vereinfacht, da sich passende Einbauöffnungen in vielen Frontverkleidungen 
finden. Beim teils sehr preiswert angebotenen LED-Tagfahrlicht muss auf die Zulassung 
nach R87 geachtet werden, da im Handel auch nichtkonforme sogenannte LED-
Tagfahrlichte zu Showzwecken erhältlich sind.   

Allgemein gilt:  

Tagfahrleuchten dürfen nur allein leuchten oder mit dem Standlicht geschaltet sein. Eine 
Kombination mit dem Abblendlicht ist unzulässig. Das heißt, dass Tagfahrleuchten und 
Abblendlicht nie gemeinsam leuchten dürfen. 
Eine kleine Ausnahme davon bildet das u. a. von Audi und das beim VW Phaeton original 
verbaute adaptive Tagfahrlicht. Hierbei leuchtet das Tagfahrlicht mit 100 Prozent 
Leuchtkraft. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dimmt sich das Tagfahrlicht auf 
Standlichtniveau ab und gilt rechtlich dann als Standlicht/Begrenzungsleuchten.    
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Mittlerweile wird diese Lösung auch zum nachträglichen Einbau angeboten. 
Nachgerüstete Tagfahrleuchten müssen mindestens 25 Zentimeter vom Boden entfernt 
sein, der Abstand zwischen den Leuchten muss bei Fahrzeugen mit einer Breite von 
mehr als 1,30 Meter >= 60 Zentimeter betragen.  

Die Tagfahrlicht-Regelungen sind in den europäischen Ländern höchst unterschiedlich. 
Einige Länder wie Weißrussland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Monaco, die 
Niederlande, die Türkei und Zypern geben überhaupt keine Lichtbestimmungen vor oder 
haben eine solche Vorschrift inzwischen sogar wieder aufgehoben.  

In manchen Ländern ist Tagfahrlicht vorgeschrieben, in anderen verboten, in wiederum 
anderen lediglich empfohlen. Teilweise gibt es unterschiedliche Vorschriften für 
Motorräder und für mehrspurige Fahrzeuge.  

Selbst in den Ländern mit Lichtpflicht ist das Fahren mit Licht am Tag unterschiedlich 
geregelt. So schreiben beispielsweise Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, 
Slowenien, Spanien und Tschechien das Mitführen von Ersatzglühlampen vor.  

Nach der Richtlinie 2008/89/EG der Kommission vom 24. September 2008 zur Änderung 
der Richtlinie 76/756/EWG des Rates und zur Anpassung an die UN/ECE-Regelung Nr. 
48 müssen  

ab 7. Februar 2011 alle neuen Fahrzeugtypen und neu in Verkehr kommende 
Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit vier Rädern und maximal 8 Sitzplätzen 
(außer dem Fahrersitz) (M1) und Kraftfahrzeuge für Güterbeförderung mit 
mindestens vier Rädern und mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t (N1) 
in der Europäischen Union mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein,  

um eine Betriebserlaubnis oder eine europäische Typgenehmigung (ECE-Homologation) 
zu bekommen. Ab 7. Februar 2012 gilt die Pflicht zur Ausstattung mit Tagfahrleuchten für 
alle neuen Fahrzeugmodelle einschließlich Busse und Leichtlastkraftwagen.               
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Konturmarkierungen (Leuchtstreifen) an Nutzfahrzeugen werden in Deutschland ab Juli 
2011 Pflicht und zwar für alle Neufahrzeuge über 7,5 Tonnen und alle neuen Anhänger 
ab 3,5 Tonnen. 
Schwere Nutzfahrzeuge sollen spätestens Mitte 2012 folgen. Die obligatorischen 
Frontleuchten, die sich Automatisch beim Starten des Motors einschalten, sollen zum 
besseren Schutz anderer Verkehrsteilnehmer beitragen, vor allem aber von Fußgängern 
und Radfahrern, die Fahrzeuge dann schneller erkennen können.     

alle Angaben ohne Gewähr 


